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merkwürdigen Prozesses, bei dem sie des Ehebruchs bezichtigt und 
durch den Eid von 72 principes vom Vorwurf freigesprochen wurde4. 
Ebenso wenig im Interesse der Königsfamilie und der Bischöfe konnte 
es gewesen sein, dass unmittelbar nach dem erfolgreichen Anschlag auf 
den Königssohn Zwentibold dessen Witwe vom Attentäter Gerhard 
zur Frau genommen wurde5. Die Wartezeit, die karolingisches Recht 
vor der Heirat einer Witwe vorschrieb6, wurde kaum eingehalten. Auch 
vor den Ambitionen enttäuschter Adliger war Arnulf nicht sicher: Der 
vom König fallengelassene Markgraf Engelschalk rächte sich mit der 
Entführung der unehelichen Tochter Arnulfs, wofür er wenig später 
verurteilt und geblendet wurde7. Arnulfs Nichte Hildegard scheint 
ebenfalls an eine gegen den König gerichtete Eheschließung mit dem 
bayerischen Markgrafen Engildeo gedacht zu haben, weswegen beide 
als Hochverräter verurteilt und enteignet wurden8. Doch nicht nur am 
Königshof, auch innerhalb der regionalen Eliten wurde über Ehefragen 
gestritten. Ein gewisser Altmann aus der Diözese Würzburg ließ von 
der Ehe mit seiner „geistlichen Mitmutter“ nicht ab und wurde auf der 
Mainzer Synode von 888 mit dem Anathem belegt9. In der Diözese 
Verdun entführte ein gewisser Dietrich mit seinen Komplizen eine 
Witwe, die sich zum Schrein des Heiligen Eventius geflohen hatte, und 
nahm sie zur Frau10. Eine Ladung vor das Provinzialkonzil von Metz 
ignorierte er ebenso wie ein Mann namens Lantbert, der seinen Ver-
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